
Friedhof und Grabmal

Ein Regelwerk findet nur dann
Akzeptanz, wenn es den Interes-
sen aller am Friedhof beteiligten

Personengruppen bzw. Institutionen
gerecht wird: den Nutzungsberechtig-
ten, den Steinmetzen und der Fried-
hofsverwaltung. Die Vorgaben für die
Arbeit auf Friedhöfen sind in der Un-
fallverhütungsvorschrift (UVV) der
Gartenbau-Berufsgenossenschaft und
der Friedhofssatzung sowie in der vom
Bundesinnungsverband des Deutschen
Steinmetz-, Stein- und Holzbildhauer-
handwerks (BIV) herausgegebenen
»Richtlinie für die Erstellung und Prü-
fung von Grabanlagen« festgelegt.

Unterschiedliche Interessen

Alle mit dem Friedhof befassten Per-
sonen, Berufsgruppen und Institutio-
nen haben bestimmte Interessen.

Nutzungsberechtigte wollen eine
Grabanlage, bei der das Preis-/Leis-
tungsverhältnis stimmt,die leicht pfleg-
bar und die auf die Nutzungsdauer von
ca. 25 bis 40 Jahren standsicher ist (es
soll nicht zu einer Setzung kommen).
Aufgrund gesellschaftlicher Ver-
änderungen (Renten-, Kranken- und
Pflegeversicherung, Kinderlosigkeit,
Singledasein u. a.) werden sich viele
eine Erdbestattung und die dazu gehö-

rige Grabanlage nicht mehr leisten
können und/oder wollen (Pflegeauf-
wand, Folgekosten).
Der künftige Nutzungsberechtigte hat
von allen drei Gruppen den größten
Einfluss auf die Friedhofsgestaltung,
denn er wählt aus,wie der oder die Ver-
storbene bestattet werden soll. Er kann
sich für eine »billige« Anlage entschei-
den oder ganz auf eine Grabanlage ver-
zichten und eine anonyme Beisetzung
oder eine Bestattung im Friedwald
wählen.Wenn die Bestattungskultur auf
unseren Friedhöfen erhalten werden
soll, sind die Interessen der zukünftigen
Nutzungsberechtigten unbedingt stär-
ker zu berücksichtigen. Hier sind so-
wohl die Steinmetzen als auch die
Friedhofsverwaltung gefragt.
Aufgrund der rückläufigen Nachfrage
nach Grabanlagen und dem sich daraus
ergebenden härteren Wettbewerb wird
die Wertschöpfung für den Steinmetz-
betrieb immer geringer.Auch drängen
immer mehr Berufsfremde mit Billig-
importen auf den Markt. Der Kunde
soll mit einem angemessenen Aufwand
zufrieden gestellt werden können. Der
Verwaltungsaufwand soll möglichst ge-
ring sein; Einschränkungen durch die
Verwaltung sollen sich in Grenzen hal-
ten.Das Grabmal soll sich für die Zweit-
belegung einfach demontieren und

montieren lassen. Eine fortdauernde
Verpflichtung für die Standsicherheit
will der Steinmetz nicht übernehmen.
Die Verantwortung für die Prüfung der
Standsicherheit sollen weiterhin die
Friedhofsverwaltung und der Nut-
zungsberechtigte tragen, denn eventuell
später auftretende Setzungen seien nicht
auf die Montage, sondern auf die Bo-
denverhältnisse zurückzuführen.
Aus Sicht der Friedhofsverwaltung
soll der Friedhof kostendeckend be-
wirtschaftet werden, d. h. die Pflege
und Unterhaltung der Grabanlagen sol-
len möglichst wenig Kosten verursa-
chen. Die Standsicherheit soll für die
gesamte Nutzungszeit gewährleistet
sein. Schäden, z.B. durch Arbeiten an
benachbarten Gräbern, sollen gar nicht
erst auftreten. Für die Prüfung der
Standsicherheit wird ein möglichst ge-
ringer Prüf- und Dokumentationsauf-
wand gewünscht. Da die Friedhofsver-
waltungen meist nicht über entspre-
chend fachkundiges Prüfpersonal und
die erforderlichen Prüfgeräte verfügen,
werden die Prüfungen jedoch häufig
nicht oder nicht korrekt durchgeführt.
Aber der  Druck, der Verkehrssiche-
rungspflicht nachzukommen,wird stei-
gen. Unter diesem Druck werden die
Friedhofsverwaltungen versuchen, die-
se Pflicht an Dritte wie z.B. die DE-
KRA weiterzugeben. Die Kosten, die
ihnen dadurch entstehen, werden sie
auf die Friedhofsgebühren aufschlagen.

Der neue Entwurf

Der neu verfasste Entwurf der Richtli-
nie mit Stand vom November 2005
wurde vom Vorstand des Bundesin-

Standsicherheit von Grabmalen:

Die neue Richtlinie:
Chancen und Risiken
Die Richtlinie für die Erstellung und Prüfung von Grabanlagen
ist in der gültigen Form nicht korrekt umsetzbar. Sie muss
überarbeitet werden. Die Gartenbau-Berufsgenossenschaft und
der Bundesinnungsverband suchen nach einer für beide akzep-
tablen Aufgabenverteilung für die Kontrolle der Standsicherheit.
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nungsverbands mehrheitlich abgelehnt.
Der Vorstand erarbeitete eine geänderte
Version, die bei der Gartenbau-Berufs-
genossenschaft auf Ablehnung stieß.
Beide Vorschläge gründen sich auf ein
Gutachten der Fachhochschule Köln.
Das Kölner Institut für Baustoffprü-
fung und -technologie hat im Auftrag
des Bundesinnungsverbands die am
Grabstein auftretenden Lasten realis-
tisch erfasst und Empfehlungen für die
Standsicherheitsprüfung von Graban-
lagen formuliert. Grabsteine wurden
auf einem Prüfstand typischen Belas-
tungen wie z.B. Anlehnen, Abstützen
und Rütteln ausgesetzt;dabei maß man
die auftretenden Kräfte und Momente.
Auf der Grundlage der Messergebnisse
wurde empfohlen, Grabsteine, die hö-
her als 70 cm sind, bei der ersten Prü-
fung wie bisher mit einer Prüflast von
0,5 kN zu prüfen und diese Erstprü-
fung als Abnahme zu werten. Für die
jährliche Regelprüfung genüge eine
Prüflast von 0,3 kN.
Die Ergebnisse des Gutachtens sind für
beide Parteien, Gartenbau-BG und
BIV, nicht strittig.
Bisher lagen die jährlichen Prüfungen
in der Zuständigkeit der Friedhofsver-
waltungen.Der BIV will nicht hinneh-
men,dass nun der Steinmetzbetrieb für
die Erstprüfung zuständig sein und das
Prüfergebnis auch noch mit einem
Last-Zeit-Diagramm dokumentieren
soll. Aus haftungsrechtlichen Gründen
kann jedoch auf eine Dokumentation
der ersten Prüfung mit 0,5 kN nicht
verzichtet werden.

Prüfung durch Dritte?

Wenn die Abnahme der ersten Prü-
fung weiterhin in der Zuständigkeit
der Friedhofsverwaltungen bleibt,
werden diese die Prüfung an Dritte
vergeben. Die Arbeit der Steinmetzen
würde dann durch Berufsfremde kon-
trolliert; die Umlage der dadurch an-
fallenden Kosten würde durch die
Verwaltung festgelegt. Allein die Ver-
waltung würde nun für die Standsi-

cherheit der Grabmale bürgen,die da-
her nicht mehr zwingend von Stein-
metzen aufgestellt werden müssten.

Eine Chance für Steinmetzen

Wenn hingegen der Steinmetzbetrieb
die Verantwortung für die Erstprü-
fung übernimmt und die für ihn ge-
fährliche Prüfung auch selbst durch-
führt, kann er sich und sein Gewerk
nach außen als Garant für die Sicher-
heit auf dem Friedhof darstellen. Die
Kosten für die Erstprüfung könnte
der Steinmetz durch Optimierung
der Prüfungsabläufe minimieren. Er
könnte sie auch als Werbungskosten
werten.

Richtlinie ohne UVV?

Entsprechend der UVV der Garten-
bau-Berufsgenossenschaft sind die
Grabmale nach den anerkannten Re-
geln der Bautechnik zu gründen. So-
mit sind alle Gründungsarten zugelas-
sen, die diesen Regeln nicht wider-
sprechen. In der Durchführungsan-
weisung wird auf die Richtlinie des
Bundesinnungsverbands verwiesen,
die ausführlich über die Berechnung,
Gründung und Prüfung von Grabstei-
nen Auskunft gibt und für Innungs-
mitglieder verbindlich ist. Ihre Bedeu-
tung für Friedhofsämter und Stein-
metzen erhält diese Richtlinie erst
durch ihre Nennung in der Durch-
führungsanweisung der UVV. Auf-
grund dieses Hinweises und weil sie
als Anhang der UVV gedruckt und
damit allen Verwaltungen an die Hand
gegeben wurde, wird sie in vielen
Friedhofssatzungen als verbindliche
technische Regel aufgeführt. Erst die
Kombination aus der Nennung in der
Durchführungsanweisung, dem Ab-
drucken der Richtlinie als Anhang der
UVV und der Nennung in den Fried-
hofssatzungen machte aus einer »Aus-
legung« der Regeln der Baukunst ein
verbindliches Regelwerk für alle auf
dem Friedhof tätigen Berufsgruppen
und Verwaltungen.

Der Gefahr ins Auge sehen!

Sollte der Verweis auf die Richtlinie in
den UVV entfallen, hat das für das
Steinmetzhandwerk erhebliche Konse-
quenzen:
• Die Richtlinie würde durch ein an-

deres Regelwerk ersetzt. Das Erstel-
len der Vorgaben für das Fundamen-
tieren und Prüfen der Grabanlagen
würde Berufsfremden überlassen.Die
Regeln des Steinmetzhandwerks
würden nicht länger gelten.

• Das »neue« Regelwerk würde als An-
hang der UVV gedruckt.Die Verwal-
tungen würden sich fortan an diesem
Regelwerk orientieren und es als
neue Ausführungsregel in ihre Sat-
zungen aufnehmen.

• Die bislang gültige Richtlinie des
BIV würde nach wenigen Jahren
kaum noch einer kennen,da sie nicht
verwendet werden würde. Sicher
würde das »neue« Regelwerk nicht
als Richtlinie bezeichnet, sondern
unter einem anderen Namen ver-
breitet werden.

• Somit wäre die BIV-Richtlinie nur
noch verbandsintern von Bedeutung;
ob sich die Betriebe dann weiterhin
nach diesen Regeln richten würden,
ist fraglich.
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